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Flurbereinigung Emsaue-Westbevern Tel.: 02541 / 911 - 0 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 
 

Schlussfeststellung 
 
 
In dem Flurbereinigungsverfahren Emsaue-Westbevern, wird hiermit gemäß § 149 
Flurbereinigungsgesetz – FlurbG – in der Neufassung vom 16.03.1976 ( BGBl. I S. 
546), in der derzeit gültigen Fassung, die Schlussfeststellung erlassen und Folgen-
des festgestellt: 
 
1. Die Ausführung des Flurbereinigungsverfahrens Emsaue-Westbevern nach dem 

Flurbereinigungsplan in der Gestalt seiner Nachträge 1 bis 4 ist bewirkt. 
 
2. Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die im Flurbereinigungsverfah-

ren hätten berücksichtigt werden müssen. 
 
3. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Emsaue-

Westbevern sind abgeschlossen. 
 
4. Das Flurbereinigungsverfahren wird mit der Zustellung der bestandskräftigen 

Schlussfeststellung an die Teilnehmergemeinschaft  beendet. Gleichzeitig erlischt 
die Teilnehmergemeinschaft. Damit erlöschen auch die Rechte und Pflichten ih-
res Vorstandes sowie die Zuständigkeit der Flurbereinigungsbehörde. 

 
 

Gründe 
 
Der Abschluss des Flurbereinigungsverfahrens durch die Schlussfeststellung ist zu-
lässig und begründet. 
 
Der Flurbereinigungsplan des Verfahrens Emsaue-Westbevern und die dazu ergan-
genen Nachträge 1 bis 4 sind in allen Teilen ausgeführt. Insbesondere ist das Eigen-
tum an den neuen Grundstücken auf die im Flurbereinigungsplan genannten Beteilig-
ten übergegangen. Die öffentlichen Bücher sind berichtigt. Die gemeinschaftlichen 
Anlagen sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung in dem festgelegten Umfang 
ordnungsgemäß ausgebaut. Ihre laufende Unterhaltung ist auf die Unterhaltungs-
pflichtigen übergegangen. Verbindlichkeiten der Teilnehmergemeinschaft bestehen 
nicht mehr.  
 
Da somit keine Ansprüche der Beteiligten mehr bestehen und keine weiteren Ange-
legenheiten vorliegen, die im Flurbereinigungsverfahren hätten geregelt werden 
müssen, ist das Verfahren durch die Schlussfeststellung abzuschließen. 
 
 
 



   

 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Schlussfeststellung ist die Klage bei dem 
 

 
Oberverwaltungsgericht für das 

Land Nordrhein-Westfalen 
- 9a Senat - (Flurbereinigungsgericht) 
in 48143 Münster, Aegidiikirchplatz 5 

 
statthaft. 
 
Sie ist gegen die Bezirksregierung Münster, - Flurbereinigungsbehörde -, Leisweg 
12, 48653 Coesfeld, zu richten und muss innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
der Schlussfeststellung bei dem Gericht eingegangen sein. Es wird empfohlen, der 
Klageschrift zwei Durchschriften beizufügen. 
 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über 
den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und Finanzgerich-
ten im Lande Nordrhein-Westfalen - ERVVO VG/FG - vom 01.12.2010 (GV NRW S. 
648) eingereicht werden. 
 
Zur Entgegennahme elektronischer Dokumente ist die elektronische Poststelle des 
Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen bestimmt. Die elektroni-
sche Poststelle ist über die auf der Internetseite www.justiz.nrw.de bezeichneten 
Kommunikationswege erreichbar. 
  
 
      
Im Auftrag 
 
 
gez. Nießen     ( LS ) 
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